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Betr.: Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 von Kultur123  

Stadt Rüsselsheim gem. § 27 Abs. 4 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes).  

In ihrer Sitzung am 06.11.25 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim beschlossen: 

1. Der Jahresabschluss von Kultur123 Stadt Rüsselsheim für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgestellt. 

2. Der Fehlbetrag von 7.813.932,67 EURO wird im Rahmen der Verlustübernahme von der Stadt Rüsselsheim 

übernommen. 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung: 

An den Eigenbetrieb Kultur123 Stadt Rüsselsheim, Rüsselsheim am Main 

Prüfungsurteile (verkürzte Wiedergabe) 

 

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes „Kultur123 Stadt Rüsselsheim“, 

Rüsselsheim am Main – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024 

sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 

Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

● entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 

Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das 

Geschäftsjahr 2024 und 

● vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Eigenbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang 

mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des 

Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat. 

Fulda, 23. April 2024 

 

A. Kirschbaum 

Wirtschaftsprüfer 

PRC Treuhand&Revision GmbH 

 

Offenlegung: 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht kann nach Terminabsprache in der Zeit vom 05.01.2026 

bis 09.01.2025 eingesehen werden. Terminvergabe unter 06142/832739. 

Montag-Mittwoch und Freitag 10:00 – 13:00 Uhr / Donnerstag 10:00 – 15:00 Uhr 

 

Kultur123 Stadt Rüsselsheim 

Der Betriebsleiter 

 


